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Erlaubnispflichtigkeit einer 
familienähnlichen Betreuungsform nach 
§§ 45, 45a SGB VIII

VG Bayreuth, Beschluss vom 31.01.2022, B 10 
E 21.1315, openjur.de 

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin, ein als Träger von Erzie-
hungsstellen bundesweit tätiges, privatwirt-
schaftliches Unternehmen, bietet Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe in familienähnlichen 
Betreuungsformen an verschiedenen Standor-
ten in Gestalt von Hilfen zur Erziehung und Ein-
gliederungshilfen an. Sie betrieb seit März 2018 
eine Erziehungsstelle am Standort X zunächst 
mit einem sozialpädagogischen Betreuungsplatz. 
Hierfür wurde ihr mit Bescheid vom 20.03.2018 
die Betriebserlaubnis erteilt, die später auf insge-
samt zwei sozialpädagogische Betreuungsplätze 
erweitert wurde. 

Aufgrund eines Wechsels der Erziehungsstelle an 
einen anderen Standort beantragte die Antrag-
stellerin unter Beifügung verschiedener Unter-
lagen die Änderung ihrer bisherigen Betriebser-
laubnis. Nach Anhörung der Antragstellerin zur 
beabsichtigten Ablehnung des Änderungsantrags 
und zur Aufhebung der bisherigen Betriebser-
laubnis beantragte die Antragstellerin hilfswei-
se die Neuerteilung einer Betriebserlaubnis für 
den neuen Standort und fügte dem Antrag eine 
»Konzeption des familienanalogen Betreuungs-
angebots Erziehungsstelle« bei.

Mit Bescheid vom 09.12.2021 lehnte die Er-
laubnisbehörde sowohl den Antrag auf Ände-
rung der bestehenden Betriebserlaubnis wegen 
des Standortwechsels als auch den Antrag auf 
Neuerteilung einer Betriebserlaubnis am neuen 

Standort Y ab. Die Betriebserlaubnis für den al-
ten Standort X und der diesbezüglich ergangene 
Änderungsbescheid vom 17.09.2019 wurden mit 
Wirkung für die Zukunft zurückgenommen. 

Begründet wurde der Bescheid hinsichtlich der 
Änderung der erteilten Betriebserlaubnis und der 
Ablehnung des Antrags auf Neuerteilung der Be-
triebserlaubnis unter anderem mit unzureichen-
den Unterlagen. Zudem seien die Anträge auch 
deshalb abzulehnen, weil die Erziehungsstelle 
nicht betriebserlaubnispflichtig sei. Durch die 
Änderung des SGB VIII zum 10.06.2021 durch das 
KJSG – insbesondere des § 45a SGB VIII – seien 
familienähnliche Betreuungsformen der Unter-
bringung nur noch dann betriebserlaubnispflich-
tig, wenn sie fachlich und organisatorisch in eine 
übergeordnete betriebserlaubnispflichtige Ein-
richtung eingebunden seien. Dies sei vorliegend 
jedoch nicht der Fall. Denn die Antragstellerin als 
Träger betreibe keine weitere betriebserlaubnis-
pflichtige Einrichtung und es bestehe auch keine 
Einbindung in eine anderweitige betriebserlaub-
nispflichtige Einrichtung. 

Gegen den Bescheid erhob die Antragstellerin 
fristgemäß Klage und beantragte gleichzeitig, 
die Erlaubnisbehörde im Wege der einstweiligen 
Anordnung nach §  123 Satz 1 VwGO zu ver-
pflichten, die Erlaubnis für den Betrieb der Erzie-
hungsstelle Y des Trägers vorläufig bis zu einer 
rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache 
zu erteilen.

Zur Begründung mache sie neben der mangel-
haften Sachverhaltsaufklärung durch den An-
tragsgegner geltend, dieser habe jahrelang die 
Auffassung vertreten, dass die streitgegenständ-
liche Einrichtung erlaubnispflichtig sei. Ohne 
Benennung sachlicher Gründe habe er nun sei-
ne Auffassung geändert und berufe sich hierfür 
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ausschließlich auf den KJSG-Gesetzgeber und 
die mit §  45a SGB VIII erfolgte Neuregelung. 
Die Argumentation gehe jedoch fehl: Primäres 
Ziel des KJSG-Gesetzgebers sei neben der inklu-
siven Fortentwicklung der Kinder- und Jugend-
hilfe gewesen, den Kinderschutz zu stärken und 
eben gerade nicht, ihn zu schwächen. Mit der 
Neuregelung im § 45a SGB VIII habe der Gesetz-
geber den Einrichtungsbegriff daher auch nicht 
einschränken, sondern nur präzisieren und die 
Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden er-
weitern wollen.

II. Entscheidungsgründe 

Das Verwaltungsgericht hat den Antrag abge-
lehnt. Die Antragstellerin habe hinsichtlich der 
Erziehungsstelle Y »höchstwahrscheinlich«1 kei-
nen Anspruch auf Erteilung einer Betriebserlaub-
nis im Sinne des § 45 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 SBG 
VIII.

Es fehle allem Anschein nach an einer erlaubnis-
pflichtigen Einrichtung im Sinne des § 45a SGB 
VIII. Zwar erfülle die Erziehungsstelle unstreitig 
die Merkmale einer Einrichtung im Sinne des 
§ 45a Satz 1 SGB VIII; jedoch greife vermutlich die 
Ausnahme des § 45a S. 2 SGB VIII. Nach diesem 
seien »familienähnliche Betreuungsformen 
der Unterbringung, bei denen der Bestand der 
Verbindung nicht unabhängig von bestimmten 
Kindern und Jugendlichen, den dort tätigen 
Personen und der Zuordnung bestimmter Kinder 
und Jugendlicher zu bestimmten dort tätigen 
Personen ist«, nur dann Einrichtungen, »wenn sie 
fachlich und organisatorisch in eine betriebser-

1	  Dass die Entscheidung an dieser wie an weiteren Stel-
len von »höchstwahrscheinlich«, »allem Anschein nach« oder 
»vermutlich« spricht, ist dem vorläufigen Charakter einer 
einstweiligen Anordnung geschuldet. Ungeachtet dieser Vor-
läufigkeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die in 
einem Eilverfahren geäußerte Rechtsauffassung des Gerichts 
von diesem bei nächster Gelegenheit und insbesondere im 
sogenannten Hauptsacheverfahren, also der Entscheidung 
über die ebenfalls eingereichte Klage, ohne Weiteres über 
Bord geworfen wird. Da diese Vorläufigkeitsvorbehalte für die 
Analyse der Entscheidung nicht erheblich sind, werden sie im 
Weiteren vernachlässigt.

laubnispflichtige Einrichtung eingebunden sind«. 
Zwar seien die erstgenannten Voraussetzungen 
gegeben, was im Einzelnen dargelegt wird.

Eine fachliche und organisatorische Einbindung 
der Erziehungsstelle Y in eine betriebserlaub-
nispflichtige Einrichtung (sogenannter »Einrich-
tungskontext«) bestehe hingegen nicht. Denn die 
Antragstellerin als Träger der Erziehungsstelle Y 
sei eben keine »betriebserlaubnispflichtige Ein-
richtung« im Sinne des § 45a S. 2 und 3 SGB VIII.

Zwar gebe es durchaus einzelne Erwägungen 
für die gegenteilige Ansicht der Antragstellerin, 
wonach ein Träger ohne weiteren übergeord-
neten Träger eine »betriebserlaubnispflichtige 
Einrichtung« sein könne. Insbesondere der Ge-
setzeswortlaut, die Historie und die Systematik 
des § 45a SGB VIII sprächen aber insgesamt ein-
deutig dafür, dass die familienähnliche Betreu-
ungsform in eine Einrichtung eingebunden sein 
müsse, die ihrerseits erlaubnispflichtig sei und 
einen Träger habe.

§  45a S. 1 SGB VIII definiere eine Einrichtung 
als eine auf gewisse Dauer und unter der 
Verantwortung eines Trägers angelegte förmliche 
Verbindung. Der Einrichtungsbegriff setze also 
einen übergeordneten Träger voraus. Dass die 
Begriffe »Einrichtung« und »Träger« nicht gleich-
gesetzt werden könnten, ergebe sich auch dar-
aus, dass § 45a SGB VIII beide Begriffe verwende 
und sie nicht synonym verstehe. 

Zudem käme andernfalls dem § 45a S. 4 SGB VIII, 
der es ermöglicht, durch Landesrecht nicht in eine 
erlaubnispflichtige Einrichtung eingebundene 
familienähnliche Betreuungsformen einer 
Erlaubnispflicht zu unterwerfen, kein relevanter 
Anwendungsbereich zu. 

Der so verstandene »Einrichtungskontext« werde 
außerdem durch den Sinn und Zweck der Norm 
gestützt: Die Praxis sollte mit der erstmaligen 
Normierung des Einrichtungsbegriffs auf eine 
gesetzliche Grundlage gestellt und vereinheit-
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licht werden. Dabei habe der Bundesgesetzgeber 
familienähnliche Betreuungsformen nur in engen 
Grenzen der Erlaubnispflicht unterwerfen wollen, 
den bestehenden Gegebenheiten aber durch eine 
landesrechtliche Öffnungsklausel Rechnung tra-
gen wollen. 

Nicht unberücksichtigt bleiben dürfe überdies, 
dass gemäß §  45a SGB VIII familienähnliche 
Betreuungsformen grundsätzlich nicht erlaub-
nispflichtig sein sollten und Ausnahmen hiervon 
nach den allgemein anerkannten juristischen 
Auslegungsprinzipien eng auszulegen seien.

Soweit die Antragstellerin in erster Linie da-
rauf abstelle, dass es primäres Ziel des KJSG-
Gesetzgebers gewesen sei, den Kinderschutz 
zu stärken und nicht zu schwächen, mithin die 
Kontrollmöglichkeiten nicht eingeschränkt wer-
den sollten, was aber passieren würde, wenn Er-
ziehungsstellen keiner Erlaubnis nach § 45a SGB 
VIII bedürften, sei entgegenzuhalten, dass die je-
weilige Erziehungsstelle dann durch das örtliche 
Jugendamt eine ausreichende Kontrolle erfahre.

Solche Erziehungsstellen dürften höchstwahr-
scheinlich Pflegestellen sein, die nach §§  33, 
44 SGB VIII erlaubnispflichtig seien. Aber selbst 
wenn in Einzelfällen keine solche Erlaubnis-
pflicht bestehen sollte, hätten die örtlichen Ju-
gendämter ein ausreichendes Kontrollinstrumen-
tarium, um auch in diesen Fallgestaltungen die 
Gewährleistung des Kindeswohls hinreichend zu 
überwachen. Gewisse Unterschiede im jeweili-
gen Prüfungs- beziehungsweise Kontrollumfang 
seien den unterschiedlichen Betreuungsformen 
geschuldet. Es sei nicht ersichtlich, wie der Kin-
derschutz dadurch ernsthaft gefährdet würde. 

Ein Anspruch auf eine (geänderte) Betriebser-
laubnis für die Erziehungsstelle Y ergebe sich 
auch nicht aus § 48a SGB VIII. Die Erziehungs-
stelle sei nämlich auch nicht gemäß § 48a SGB 
VIII erlaubnispflichtig. Die Norm sei eine Auf-
fangvorschrift für »sonstige Wohnformen, in de-
nen Kinder oder Jugendliche betreut werden oder 

Unterkunft erhalten« und ordne mit ihrem Absatz 
1 an, dass für diese die §§ 45 bis 48 SGB VIII ent-
sprechend gelten. Absatz 2 bestimme, dass sons-
tige Wohnformen, die organisatorisch mit einer 
Einrichtung verbunden sind, als Teil der Einrich-
tung gelten. Zwar sei § 48a SGB VIII durch das 
KJSG unverändert geblieben, dennoch sei nicht 
ernsthaft in Abrede zu stellen, dass die Verwei-
sung auch den neu ins Gesetz aufgenommenen 
§ 45a SGB VIII umfasse. 

Fehle der Erziehungsstelle Y für eine Erlaubnis-
pflicht der Einrichtungskontext im Sinne des 
§ 45a S. 2 und 3 SGB VIII, habe dies demnach 
auch zu gelten, sofern man sie als »sonstige 
Wohnform« im Sinne des § 48a SGB VIII quali-
fiziere. 

III. Stellungnahme

1.
Soweit ersichtlich, handelt es sich bei dem Be-
schluss des VG Bayreuth um die erste verwal-
tungsgerichtliche Entscheidung, die sich – im 
Rahmen eines Eilverfahrens – mit der Auslegung 
des durch das KJSG neu geschaffenen § 45a SGB 
VIII und insbesondere mit dem Verständnis von 
§ 45a Satz 2 und 3 SGB VIII befasst.

2.
Anlass zu Spekulationen gibt die Prozesskonstel-
lation: Die Antragstellerin als Träger der Erzie-
hungsstelle streitet gerichtlich für die Erteilung 
einer Betriebserlaubnis, die sowohl von der Er-
laubnisbehörde als auch vom Verwaltungsge-
richt für nicht erforderlich gehalten wird. Wäh-
rend aber üblicherweise Träger, Einzelpersonen, 
Organisationen etc. erfreut darüber sind, eine 
Tätigkeit ohne behördliche Erlaubnis ausüben 
zu können, kämpft die Antragstellerin um die 
Erlaubnispflichtigkeit ihrer Betätigung. Erlaub-
nisbehörde und Gericht sehen den Grund dafür 
weniger im Bestreben nach einem verbesserten 
Kinderschutz oder in dem von ihr vorgebrachten 
Anliegen, nicht einem Ordnungswidrigkeits- oder 
Strafverfahren nach §§ 104 Abs. 1 Nr. 2, 105 Nr. 
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1 SGB VIII wegen des Betriebs einer erlaubnis-
pflichtigen Einrichtung ohne Erlaubnis ausge-
setzt zu werden, als vielmehr darin, für die Tätig-
keit höhere Entgelte beanspruchen zu können.2 

Dass das Gericht den Antrag auf der Grundlage 
seiner Auffassung, dass die Antragstellerin für 
den Betrieb der Erziehungsstelle einer Erlaubnis 
nicht bedarf, abgelehnt hat, ist dennoch richtig. 
Ein Anspruch auf Erteilung einer gesetzlich nicht 
erforderlichen Erlaubnis besteht nämlich nicht. 
Ein darauf zielender gerichtlicher Antrag oder 
eine Klage sind unbegründet und müssen abge-
lehnt beziehungsweise abgewiesen werden.

3.
Zentrales Begründungselement der Entschei-
dung ist dieses: Der Betrieb der Erziehungsstel-
le Y der Antragstellerin bedarf keiner Erlaubnis 
nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, weil es sich bei 
ihr zwar um eine familienähnliche Betreuungs-
form – dies wird im Einzelnen anhand der Be-
treuungsverhältnisse ausgeführt und mehrfach 
als »unstrittig« bezeichnet – im Sinne des § 45a 
Satz 2 SGB VIII handelt, diese aber nicht in eine 
erlaubnispflichtige Einrichtung eingebunden ist. 
Denn die Antragstellerin ist ein Träger, der zwar 
neben der Erziehungsstelle Y zahlreiche andere 
Erziehungsstellen, aber keine erlaubnispflichtige 
Einrichtung betreibt.

Dieser Argumentation ist nach dem Wortlaut 
des §  45a Satz 2 SGB VIII nicht zu widerspre-
chen. Nach diesem sind familienähnliche Betreu-
ungsformen nur dann Einrichtungen, wenn sie 
fachlich und organisatorisch in eine »betriebser-
laubnispflichtige Einrichtung« eingebunden sind. 
Fehlt es an einer solchen Einrichtung – auch das 
war zwischen den Beteiligten unstrittig –, kann 
auch die familienähnliche Betreuungsform nach 
der Quasi-Definition des Satzes 2 begrifflich-lo-
gisch keine Einrichtung und bereits deshalb nicht 
selbst erlaubnispflichtig sein. 

2	 Die diesbezüglichen Ausführungen in den Entscheidungs-
gründen sind hier nicht wiedergegeben.

Ebenso ist dem Gericht darin zu folgen, dass das 
Gesetz klar zwischen der »Einrichtung« und dem 
»Träger« der Einrichtung unterscheidet, die Be-
griffe also keinesfalls synonym verwendet (vgl. 
etwa §§ 45 Abs. 1 Satz 1, 45a Satz 1, 46 Abs. 1 
Satz 3, 4, § 47 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII).

Von gewisser Plausibilität, aber nicht zwingend 
ist das Argument des Verwaltungsgerichts, an-
dernfalls komme §  45a S. 4 SGB VIII, der es 
ermöglicht, durch Landesrecht nicht in eine 
erlaubnispflichtige Einrichtung eingebundene 
familienähnliche Betreuungsformen einer Er-
laubnispflicht zu unterwerfen, kein relevanter 
Anwendungsbereich zu. Denn die bundesgesetz-
liche Erlaubnisfreiheit kann nicht nur auf einer 
fehlenden Einrichtung, sondern auch auf der feh-
lenden Einbindung in eine vorhandene Einrich-
tung beruhen und dann landesrechtlich beseitigt 
werden.

Schließlich verweist das Gericht zu Recht darauf, 
dass mit der Erlaubnisfreiheit nach § 45 SGB VIII 
keineswegs eine generelle Erlaubnis- und Kont-
rollfreiheit einhergeht, vielmehr das Instrumen-
tarium des örtlichen Jugendhilfeträgers, insbe-
sondere die Erlaubnispflichtigkeit nach § 44 SGB 
VIII, erhalten bleibt und eingreift.

4. 
Zuzustimmen ist der Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts auch hinsichtlich der Auseinan-
dersetzung mit § 48a SGBVIII. Durch die Verwei-
sung auf die entsprechende Geltung der §§ 45 
bis 48 SGB VIII hat die Vorschrift auch §  45a 
SGB VIII einbezogen, auch wenn §  48a SGB 
VIIII durch das KJSG nicht geändert wurde. Da-
mit kommt auch die Erlaubnispflichtigkeit einer 
sonstigen betreuten Wohnform nur bei Einbin-
dung in eine erlaubnispflichtige Einrichtung in 
Frage, die hier nicht vorlag. Weitere Erörterun-
gen, etwa zum Verhältnis von § 45a Satz 2 und 3 
SGB VIII zu § 48a Abs. 2 SGB VIII, waren deshalb 
nicht erforderlich.
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5. 
Ist die Entscheidung des VG Bayreuth nach allem 
also rechtsdogmatisch richtig, regte sich doch 
juristisches Unwohlsein. Bei genauer Betrach-
tung, heißt es in einer Stellungnahme, falle auf, 
dass sich das Gericht nicht unmittelbar damit 
auseinandersetze, welchen Unterschied es ma-
che, dass nicht eine betriebserlaubnispflichtige 
Einrichtung, sondern ein Träger das Konzept der 
Erziehungsstelle gewährleiste. Ausgehend vom 
Schutzzweck der Vorschrift, das Kindeswohl bei 
einer Fremdunterbringung in einer Einrichtung 
mit institutionellem Charakter zu gewährleisten, 
sei nicht die Unterscheidung zwischen Träger 
und Einrichtung relevant, sondern die Frage nach 
dem institutionellen Charakter.3

So sehr man dieser Kritik beipflichten möchte, 
so wenig ist das VG Bayreuth deren richtiger 
Adressat. Sie ist vielmehr an den Gesetzgeber 
zu richten, der mit § 45a Satz 2 und 3 SGB VIII 
zwar misslungene, an der hier entscheidenden 
Stelle aber klare Regelungen getroffen hat. Er 
hat nun einmal deutlich zwischen Träger und 
Einrichtung unterschieden und familienähnlichen 
Betreuungsformen nur dann eine Einrichtungs-
qualität zugesprochen, wenn sie ihrerseits in 
eine erlaubnispflichtige Einrichtung eingebun-
den sind. Dass sie einen gemeinsamen Träger 
haben, ist dagegen nicht ausreichend. Dies zu 
ändern, ist allein Aufgabe des Gesetzgebers. 
Rechtsanwender/-innen sind dazu weder berufen 
noch befugt, auch wenn die vorgenannten Hin-
weise für die Praxis solches insinuieren.

Dass, wie in den genannten Hinweisen berichtet 
wird, die Erlaubnispflichtigkeit familienähnli-
cher Betreuungsformen »deutschlandweit der-
zeit in der Jugendhilfepraxis zwischen örtlichen 
Jugendhilfeträgern, Betriebserlaubnisbehörden 
und Trägern von Erziehungsstellen kontrovers 
diskutiert wird«, stellt der Gesetzgebungskunst 
des SGB-VIII-Gesetzgebers wahrlich kein gutes 
Zeugnis aus.

3	  So die »Hinweise für die Praxis« zur Entscheidung des VG 
Bayreuth, JAmt 2022, S. 413

§ 45a Satz 2 und 3 SGB VIII unternimmt nicht 
weniger als den Versuch, eine Nicht-Einrichtung 
durch Einbindung in eine erlaubnispflichtige 
Einrichtung ihrerseits zu einer Einrichtung zu 
machen. Ob der Gesetzgeber eine Konstellation 
wie die vorliegende überhaupt in Erwägung ge-
zogen hat, lässt sich nicht feststellen.

Darüber hinaus wirft die misslungene Vorschrift 
weitere Fragen und Probleme auf: Was etwa ist 
eine »familienähnliche Betreuungsform der Un-
terbringung«? Was kann überhaupt noch Ge-
genstand der einer familienähnlichen Betreu-
ungsform zu erteilenden Erlaubnis sein, wenn 
die »fachliche und organisatorische Einbindung« 
die Voraussetzungen des § 45a Satz 3 SGB VIII 
erfüllt, die ja bereits durch die der Mutterein-
richtung erteilten Erlaubnis geprüft und gebilligt 
wurden? Und wie ist das Verhältnis von §  48a 
Abs. 2 SGB VIII, nach dem bereits die »organi-
satorische« Verbindung ausreicht, um die famili-
enähnliche Betreuungsform als sonstige betreute 
Wohnform zu einem Teil der Einrichtung zu ma-
chen, zu § 45a Satz 2 und 3, der durch die viel 
weitergehende Einbindung die familienähnliche 
Betreuungsform zu einer selbstständigen erlaub-
nispflichtigen Einrichtung macht?

Es darf weiter bundesweit diskutiert werden. q
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